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  ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
  GimaPlast SuperCoat

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

 Verwendung des Stoffs/des Gemischs
  Schmiermittel, Schmierfette, Versiegler und Trennmittel

 Verwendungen, von denen abgeraten wird
  Verwendungsbereiche [SU]
  SU 21: Verbraucherverwendungen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

 Firmenname:   Girrbach IDC
 Straße:    Hammerwerkstr. 27
	 Ort:	 	 	 	 76327	Pfinztal
 Telefon:    07240/941130
 E-Mail:    info@girrbach.net
 Ansprechpartner:   Martin Girrbach
 Internet:    www.girrbach.net
 Auskunftgebender Bereich: Martin Girrbach

1.4. Notrufnummer:   Martin Girrbach: 07240	/	941130	(Diese	Nummer	ist	nur	zu	Bürozeiten	besetzt.)

  ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
  
Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
entzündbare	Flüssigkeiten	(Flam.	Liq.	3) H226:	Flüssigkeit	und	Dampf	entzündbar. Auf	der	Basis	von	Prüfdaten.
Ätz-/Reizwirkung	auf	die	Haut
(Skin Irrit. 2)

H315:	Verursacht	Hautreizungen. Berechnungsmethode.

Sensibilisierung von Atemwegen oder
Haut (Skin Sens. 1)

H317: Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Berechnungsmethode.

Schwere	Augenschädigung/-reizung
(Eye Irrit. 2)

H319:	Verursacht	schwere	Augenreizung. Berechnungsmethode.

Sensibilisierung von Atemwegen oder
Haut (Resp. Sens. 1)

H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige 
Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Berechnungsmethode.

Spezifische	Zielorgan-Toxizität	bei
wiederholter	Exposition	(STOT	RE	2)

H373: Kann die Organe schädigen bei längerer
oder	wiederholter	Exposition.

Berechnungsmethode.

Gewässergefährdend
(Aquatic	Chronic	3)

H412:	Schädlich	für	Wasserorganismen,	mit
langfristiger	Wirkung.

Berechnungsmethode.

2.2. Kennzeichnungselemente

 Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 Gefahrenpiktogramme:

 GHS02 GHS08 
 Flamme Gesundheitsgefahr 

*

*
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 Signalwort: Gefahr 
 
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
  DIOCTYLZINNOXID;	3-(Polyoxyethylen)propylheptamethyltrisiloxan;	2,6-Dimethylheptan-4-on

 Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren
  H226		 	 Flüssigkeit	und	Dampf	entzündbar.

 Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
	 	 H315		 	 Verursacht	Hautreizungen.
  H317   Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	 	 H319		 	 Verursacht	schwere	Augenreizung.
  H334   Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
	 	 H373		 	 Kann	die	Organe	schädigen	bei	längerer	oder	wiederholter	Exposition.

 Gefahrenhinweise für Umweltgefahren
	 	 H412		 	 Schädlich	für	Wasserorganismen,	mit	langfristiger	Wirkung.

 Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU)
	 	 EUH208		 Enthält	DIOCTYLZINNOXID.	Kann	allergische	Reaktionen	hervorrufen.

 Sicherheitshinweise Prävention
	 	 P210		 	 Von	Hitze,	heißen	Oberflächen,	Funken,	offenen	Flammen	sowie	anderen	Zündquellenarten	fern	
    halten. Nicht rauchen.
	 	 P241		 	 Explosionsgeschützte	[elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-/...]	Geräte	verwenden.	(...).
  P260   Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen
.
 Sicherheitshinweise Reaktion
	 	 303	+	P361		 BEI	BERÜHRUNG	MIT	DER	HAUT	(oder	dem	Haar):	Alle	kontaminierten	Kleidungsstücke	sofort 
	 	 +	P353	 	 ausziehen.	Haut	mit	Wasser	abwaschen/duschen.
	 	 P305	+	P351		 BEI	KONTAKT	MIT	DEN	AUGEN:	Einige	Minuten	lang	behutsam	mit	Wasser	spülen.	Eventuell 
	 	 +	P338	 	 vorhandene	Kontaktlinsen	nach	Möglichkeit	entfernen.	Weiter	spülen.

 Sicherheitshinweise Entsorgung
	 	 P501	Inhalt/Behälter	Dieses	Produkt	und	seinen	Behälter	der	Problemabfallentsorgung	zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren
  Es liegen keine Informationen vor.

  ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Beschreibung: Mischung	aus	folgenden	Stoffen.
Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:
Produktidentifikatoren Stoffname

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Konzentration

CAS-Nr.: 13822-56-5 3-Aminopropyltrimethoxysilan
Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2
Achtung H315-H319

25	–	≤	42,5
Gew-%

CAS-Nr.: 2530-83-8
EG-Nr.: 219-784-2

3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan
Flam.	Liq.	3
Gefahr H226

25	–	≤	42
Gew-%

CAS-Nr.: 108-83-8
EG-Nr.: 203-620-1

2,6-Dimethyl-heptan-4-on
Flam.	Liq.	3,	STOT	SE	3	Eye	Irrit.	2
Achtung H226-H335

6	–	≤	10
Gew-%

CAS-Nr.: 67674-67-3 3-(Polyoxyethylen)propylheptamethyltrisiloxan
Acute	Tox.	4,	Aquatic	Chronic	2
Gefahr H318-H332-H411

1	–	≤	2,5
Gew-%

CAS-Nr.: 870-08-6
EG-Nr.: 212-791-1

DIOCTYLZINNOXID
Acute	Tox.	4,	Aquatic	Chronic	3,	Flam.	Liq.	3,	Repr.	2,	Resp.	Sens.	1,
STOT RE 1, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1
Gefahr H226-H302-H314-H317-H334-H361-H372-H412

0	–	≤	1
Gew-%

*
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CAS-Nr.: 677026-24-3
EG-Nr.: 932-102-4

Alkohole, C16-18- und C18-ungesättigt, ethoxyliert, propoxyliert
Aquatic	Acute	1,	Skin	Irrit.	2
H315-H400

0	–	≤	1
Gew-%

CAS-Nr.: 540-97-6
EG-Nr.: 208-762-8
REACH-Nr.:
01-2119517435-42

Dodecamethylcyclohexasiloxan
Der	Stoff	ist	als	nicht	gefährlich	eingestuft	im	Sinne	der	Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
REACH-Kandidatenlistenstoff!

0	–	≤	1
Gew-%

Wortlaut	der	R-,	H-	und	EUH-Sätze:	siehe	Abschnitt	16.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

 Allgemeine Angaben:
	 	 Für	Frischluft	sorgen.
	 	 Kontaminierte	Kleidung	ist	sofort	zu	wechseln.
 Nach Einatmen
	 	 Für	Frischluft	sorgen.
	 	 Bei	Unfall	oder	Unwohlsein	sofort	Arzt	hinzuziehen	(wenn	möglich,	Betriebsanweisung	oder	Sicherheitsdatenblatt		
	 	 vorzeigen).
	 	 Bei	Bewusstlosigkeit	in	stabile	Seitenlage	bringen	und	ärztlichen	Rat	einholen.
 Nach Hautkontakt
	 	 Bei	Berührung	mit	der	Haut	sofort	abwaschen	mit	viel	Wasser	und	Seife.
 Nach Augenkontak
	 	 Bei	Berührung	mit	den	Augen	sofort	bei	geöffnetem	Lidspalt	10	bis	15	Minuten	mit	fließendem	Wasser	spülen	und		
	 	 Augenarzt	aufsuchen.
 Nach Verschlucken
	 	 Bei	Unwohlsein	ärztlichen	Rat	einholen/ärztliche	Hilfe	hinzuziehen.
 Selbstschutz des Ersthelfers:
	 	 Persönliche	Schutzausrüstung	verwenden.	Keine	direkte	Atemspende	durch	den	Ersthelfer.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

	 	 Kopfschmerzen
  Übelkeit
  Schwindel

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

  Symptomatische Behandlung. 

  ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

  ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

 Geeignete Löschmittel
	 	 ABC-Pulver	,	Trockenlöschmittel	,	Sprühwasser
 Ungeeignete Löschmittel
	 	 Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

  Gefährliche Verbrennungsprodukte: Kohlenmonoxid

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
  
	 	 Umgebungsluftunabhängiges	Atemschutzgerät	und	Chemikalienschutzanzug	tragen.

5.4 Zusätzliche Hinweise
  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
 



SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

erstellt am 17. Mai 2019 / Revisionsnummer: 3 / Druckdatum 24. Mai 2019
Produkt GimaPlast SuperCoat / Seite 4 von 10

D - DE

  ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
 6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal
 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
  Personen in Sicherheit bringen.
	 	 Für	ausreichende	Lüftung	sorgen.
	 	 Von	Zündquellen	fernhalten	-	Nicht	rauchen.
 Schutzausrüstung: 
  Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz	tragen.

 6.1.2 Einsatzkräfte
 Persönliche Schutzausrüstung:
  Persönliche	Schutzausrüstung:	siehe	Abschnitt	8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
  Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	 	 Mit	flüssigkeitsbindendem	Material	(Sand,	Kieselgur,	Säurebinder,	Universalbinder)	aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
	 	 Sichere	Handhabung:	siehe	Abschnitt	7	Persönliche	Schutzausrüstung:	siehe	Abschnitt	8	Entsorgung:
  siehe Abschnitt 13

6.5. Zusätzliche Hinweise
	 	 Zur	Vermeidung	einer	Kontamination	der	Umwelt	geeigneten	Behälter	verwenden.

  ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

 Hinweise zum sicheren Umgang
	 	 Persönliche	Schutzausrüstung	tragen	(siehe	Abschnitt	8).

 Brandschutzmaßnahmen:
	 	 Übliche	Maßnahmen	des	vorbeugenden	Brandschutzes.
	 	 Maßnahmen	gegen	elektrostatische	Aufladungen	treffen.

 Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
	 	 Für	ausreichende	Belüftung	und	punktförmige	Absaugung	an	kritischen	Punkten	sorgen.

 Umweltschutzmaßnahmen:
  Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

 Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
	 	 Bei	der	Arbeit	nicht	essen,	trinken,	rauchen.	Kontakt	mit	Augen	und	Haut	ist	zu	vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

 Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
  Behälter	dicht	geschlossen	halten	und	an	einem	kühlen,	gut	gelüfteten	Ort	aufbewahren.
 Anforderungen an Lagerräume und Behälter:
  Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.
 Zusammenlagerungshinweise:
  Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
 Lagerklasse:	3	–	Entzündbare	Flüssigkeiten

7.3. Spezifische Endanwendungen  
  
  Empfehlung: Technisches Merkblatt beachten.
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8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte
  
ISGrenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname (1) Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(2) Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(3) Momentanwert
(4) Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
(5) Bemerkung

CH 2,6-Dimethylheptan-4-on
CAS-Nr.: 108-83-8

(1) 25 ppm (250 mg/m³)
BE (1) 25 ppm (147 mg/m³)

PL (1) 150 mg/m³
(2) 300 mg/m³

NO (1) 20 ppm (120 mg/m³)
MY (1) 25 ppm (145 mg/m³)
IE (1) 25 ppm (150 mg/m³)
FI (1) 25 ppm (150 mg/m³)

(2) 40 ppm (240 mg/m³)
DK (1) 25 ppm (150 mg/m³)

(2) 50 ppm (300 mg/m³)
HR (1) 25 ppm (148 mg/m³)
RO (1) 26 ppm (150 mg/m³)

(2) 43 ppm (250 mg/m³)
ES (1) 25 ppm (148 mg/m³)
Alberta (CA) (1) 25 ppm (145 mg/m³)
BC (CA) (1) 25 ppm
VLA (FR) (1) 25 ppm (250 mg/m³)
SI (1) 50 ppm (290 mg/m³)
TW (1) 25 ppm (145 mg/m³)
WEL	(GB) (1) 25 ppm (148 mg/m³)
KR (1) 25 ppm (150 mg/m³)
IS (1) 25 ppm (150 mg/m³)
CN (1) 145 mg/m³
MAK (AT) (1) 50 ppm (290 mg/m³)
GR (1) 50 ppm (290 mg/m³)
OSHA (US) (1) 50 ppm (290 mg/m³)
NIOSH (US) (1) 25 ppm (150 mg/m³)
ACGIH (US) (1) 25 ppm (145 mg/m³)
Québec (CA) (1) 25 ppm (145 mg/m³)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
	 	 Keine	Daten	verfügbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
	 	 Keine	Daten	verfügbar

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	 	 Keine	Daten	verfügbar	

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
 Augen-/Gesichtsschutz:
	 	 Gestellbrille	mit	Seitenschutz	DIN	EN	166

  ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
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 Hautschutz:
	 	 Geprüfte	Schutzhandschuhe	sind	zu	tragen	EN	ISO	374	Geeignetes	Material:	NBR	(Nitrilkautschuk)
	 	 Durchdringungszeit	(maximale	Tragedauer)	min	Bei	beabsichtigter	Wiederverwendung	Handschuhe	vor	dem
	 	 Ausziehen	reinigen	und	gut	durchlüftet	aufbewahren.	Durchbruchszeiten	und	Quelleigenschaften	des	Materials	sind		
	 	 zu	berücksichtigen.
 Atemschutz:
	 	 Wenn	technische	Absaug-	oder	Lüftungsmaßnahmen	nicht	möglich	oder	unzureichend	sind,	muss	Atemschutz		
  getragen werden.

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
	 	 Keine	Daten	verfügbar

  ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
 Sicherheitsrelevante Basisdaten
	 Aggregatzustand:		 	 flüssig
 Farbe:     gelb
 Geruch:     nicht bestimmt

            
	 pH-Wert			 	 	 nicht	bestimmt
	 Schmelzpunkt/Gefrierpunkt		 nicht	bestimmt
 Gefrierpunkt    nicht bestimmt
	 Siedebeginn	und	Siedebereich		 ≈	120	°C
	 Zersetzungstemperatur	(°C):		 nicht	bestimmt
	 Flammpunkt		 	 	 ≈	44	°C
 Verdampfungsgeschwindigkeit  nicht bestimmt
	 Zündtemperatur	in	°C		 	 ≈	345	°C
	 Obere/untere	Entzündbarkeitsoder	 nicht	bestimmt
	 Explosionsgrenzen
 Dampfdruck    nicht bestimmt
 Dampfdichte    nicht bestimmt
	 Dichte		 	 	 	 ≈	1	g/cm³	 	 bei	20	°C
	 Schüttdichte		 	 	 nicht	bestimmt	
	 Wasserlöslichkeit	(g/L)		 	 nicht	bestimmt
	 Verteilungskoeffizient	n-Octanol/	 nicht	bestimmt
	 Wasser
 Viskosität, dynamisch   nicht bestimmt
 Viskosität, kinematisch   nicht bestimmt

 9.2. Sonstige Angaben
	 Bei	Gebrauch	Bildung	explosionsfähiger/leichtentzündlicher	Dampf/Luft-Gemische	möglich.

  ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität
	 	 Flüssigkeit	und	Dampf	entzündbar.
10.2. Chemische Stabilität
	 	 Der	Stoff	ist	unter	den	empfohlenen	Lagerungs-,	Verwendungs-	und	Temperaturbedingungen	chemisch	stabil.
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
  Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
	 	 Von	Hitze,	heißen	Oberflächen,	Funken,	offenen	Flammen	sowie	anderen	Zündquellenarten	fernhalten.
  Nicht rauchen.
10.5. Unverträgliche Materialien
	 	 Oxidationsmittel,	stark
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
	 	 Zersetzt	sich	nicht	bei	der	vorgesehenen	Verwendung.

*
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  ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
 
CAS-Nr. Stoffname Toxikologische	Angaben
67674-67-3 3-(Polyoxyethylen)propylheptamethyltrisi-

loxan
LD50 oral: >2.000 mg/kg (Ratte)
LD50 dermal: >4.000 mg/kg (Ratte)

540-97-6 Dodecamethylcyclohexasiloxan LD50 oral: >5.000 mg/kg (Ratte)
LD50 dermal: >2.000 mg/kg (Ratte)

 
 Akute orale Toxizität:
	 	 Es	sind	keine	Daten	für	die	Zubereitung/das	Gemisch	verfügbar.
 Akute dermale Toxizität:
	 	 Aufgrund	der	verfügbaren	Daten	sind	die	Einstufungskriterien	nicht	erfüllt.
 Akute inhalative Toxizität:
	 	 Aufgrund	der	verfügbaren	Daten	sind	die	Einstufungskriterien	nicht	erfüllt.
 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
	 	 Verursacht	Hautreizungen.
 Augenschädigung/-reizung:
	 	 Verursacht	schwere	Augenreizung.
 Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
  Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält
	 	 DIOCTYLZINNOXID.	Kann	allergische	Reaktionen	hervorrufen.
 Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
 Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
	 	 Kann	die	Organe	schädigen	bei	längerer	oder	wiederholter	Exposition.
 Keimzellmutagenität:
	 	 Aufgrund	der	verfügbaren	Daten	sind	die	Einstufungskriterien	nicht	erfüllt.
 Karzinogenität:
	 	 Aufgrund	der	verfügbaren	Daten	sind	die	Einstufungskriterien	nicht	erfüllt.
 Reproduktionstoxizität:
	 	 Aufgrund	der	verfügbaren	Daten	sind	die	Einstufungskriterien	nicht	erfüllt.
 Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
	 	 Aufgrund	der	verfügbaren	Daten	sind	die	Einstufungskriterien	nicht	erfüllt.
 Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
	 	 Kann	die	Organe	schädigen	bei	längerer	oder	wiederholter	Exposition.
 Aspirationsgefahr:
	 	 Aufgrund	der	verfügbaren	Daten	sind	die	Einstufungskriterien	nicht	erfüllt.
 Zusätzliche Angaben:
	 	 Keine	Daten	verfügbar

  ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität:
 Aquatische Toxizität:
	 	 Es	sind	keine	Daten	für	die	Zubereitung/das	Gemisch	verfügbar.	Schädlich	für	Wasserorganismen,	mit
	 	 langfristiger	Wirkung.
 Sedimenttoxizität:
  Es	sind	keine	Daten	für	die	Zubereitung/das	Gemisch	verfügbar.
 Terrestrische Toxizität:
 	 Es	sind	keine	Daten	für	die	Zubereitung/das	Gemisch	verfügbar.
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
CAS-Nr. Stoffname Biologischer Abbau Bemerkung
540-97-6 Dodecamethylcyclohexasiloxan nicht bestimmt Dodecamethylcyclohexasiloxan	(D6)	erfüllt	die	aktuellen	Kriterien	

für	vPvB	Stoffe	gemäß	REACH	Anhang	XIII.
Jedoch verhält sich D6 nicht wie andere, bekannte PBT-/vPvB- 
Stoffe.
Die	wissenschaftliche	Beweiskraft	von	Feldstudien	zeigt,	dass	D6	
im	Nahrungsnetz	von	Wasserund	Landökosystemen	zu	keiner	
Biomagnifikation	führt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
 Keine	Daten	verfügbar

12.4. Mobilität im Boden
 Keine	Daten	verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

CAS-Nr. Stoffname Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
13822-56-5 3-Aminopropyltrimethoxysilan —
2530-83-8 3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan —
108-83-8 2,6-Dimethylheptan-4-on —
67674-67-3 3-(Polyoxyethylen)propylheptamethyltrisiloxan —
870-08-6 DIOCTYLZINNOXID —
677026-24-3 Alkohole,	C16-18-	und	C18-ungesättigt,	ethoxyliert,	propoxyliert —
540-97-6 Dodecamethylcyclohexasiloxan —

12.6. Andere schädliche Wirkungen
	 	 Keine	Daten	verfügbar

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
  Wegen	einer	Abfallentsorgung	den	zuständigen	zugelassenen	Entsorger	ansprechen.
 Abfallbehandlungslösungen
  Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
	 	 Entsorgung	gemäß	den	behördlichen	Vorschriften.	Wegen	einer	Abfallentsorgung	den	zuständigen
	 	 zugelassenen	Entsorger	ansprechen.
  Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
	 	 Vollständig	entleerte	Verpackungen	können	einer	Verwertung	zugeführt	werden.

  ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

  ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
 14.1. UN-Nummer:   UN 1993
 14.2. Ordnungsgemäße	 	 	 ENTZÜNDBARER	FLÜSSIGER	STOFF,	N.A.G.
	 	 	 	 	 	 (3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan,	Diisobuthylketon)
 14.3. Transportgefahrenklassen:  3
 

 14.4. Verpackungsgruppe:  III
 14.5. Umweltgefahren:   Nein
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 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen  
 für den Verwender:   Sondervorschriften:
      Begrenzte Menge (LQ):
      Freigestellte Mengen:
      Gefahr-Nr. (Kemlerzahl): 30
      Klassifizierungscode: F1

Seeschiffstransport (IMDG)
 14.1. UN-Nummer:   UN 1993
 14.2. Ordnungsgemäße   FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
	 	 	 	 	 	 (3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan,	Diisobuthylketon)
 14.3. Transportgefahrenklassen:  3
 

 14.4. Verpackungsgruppe:  III
 14.5. Umweltgefahren:   -
 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen  
 für den Verwender:   Sondervorschriften:
      Begrenzte Menge (LQ):
      Freigestellte Mengen: Code: E1
      EmS-Nr.: F-E, S-E

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens73/78 und gemäß IBC-Code
	 	 Keine	Daten	verfügbar

  ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder
das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften
	 Keine	Daten	verfügbar
15.1.2. Nationale Vorschriften
 [DE] Nationale Vorschriften
 Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung
  22 JArbSchG.
  5 MuSchRiV.
  4 MuSchRiV.

 Störfallverordnung für im Produkt enthaltene Stoffe:
  DIOCTYLZINNOXID
 für im Störfall möglicherweise entstehende Stoffe:
  P5c	Entzündbare	Flüssigkeiten	der	Kategorien	2	oder	3,	nicht	erfasst	unter	P5a	und	P5b
 Wassergefährdungsklasse (WGK)
 	 WGK:	 2	-	deutlich	wassergefährdend
 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
	 	 Keine	Daten	verfügbar

  ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Änderungshinweise
  2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
  2.2. Kennzeichnungselemente
  3.2. Gemische
  9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
  15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

16.2. Abkürzungen und Akronyme
	 	 Keine	Daten	verfügbar

*
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16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
  Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
entzündbare	Flüssigkeiten	(Flam.	Liq.	3) H226:	Flüssigkeit	und	Dampf	entzündbar. Auf	der	Basis	von	Prüfdaten.
Ätz-/Reizwirkung	auf	die	Haut
(Skin Irrit. 2)

H315:	Verursacht	Hautreizungen. Berechnungsmethode.

Sensibilisierung von Atemwegen oder
Haut (Skin Sens. 1)

H317: Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Berechnungsmethode.

Schwere	Augenschädigung/-reizung
(Eye Irrit. 2)

H319:	Verursacht	schwere	Augenreizung. Berechnungsmethode.

Sensibilisierung von Atemwegen oder
Haut (Resp. Sens. 1)

H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige 
Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Berechnungsmethode.

Spezifische	Zielorgan-Toxizität	bei
wiederholter	Exposition	(STOT	RE	2)

H373: Kann die Organe schädigen bei längerer
oder	wiederholter	Exposition.

Berechnungsmethode.

Gewässergefährdend
(Aquatic	Chronic	3)

H412:	Schädlich	für	Wasserorganismen,	mit
langfristiger	Wirkung.

Berechnungsmethode.

16.5. Wortlaut der R-, H- uEUH-Sätze (Nummer und Volltext)
Gefahrenhin-
weise
H226 Flüssigkeit	und	Dampf	entzündbar.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht	schwere	Verätzungen	der	Haut	und	schwere	Augenschäden.
H315 Verursacht	Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht	schwere	Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann	die	Atemwege	reizen.
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H372 Schädigt	die	Organe	bei	längerer	oder	wiederholter	Exposition.
H400 Sehr	giftig	für	Wasserorganismen.
H411 Giftig	für	Wasserorganismen,	mit	langfristiger	Wirkung.
H412 Schädlich	für	Wasserorganismen,	mit	langfristiger	Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine	Daten	verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Die	Angaben	in	diesem	Sicherheitsdatenblatt	entsprechen	nach	bestem	Wissen	unseren	Erkenntnissen
bei	Drucklegung.	Die	Informationen	sollen	Ihnen	Anhaltspunkte	für	den	sicheren	Umgang	mit	dem	in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung
geben.	Die	Angaben	sind	nicht	übertragbar	auf	andere	Produkte.	Soweit	das	Produkt	mit	anderen
Materialien	vermengt,	vermischt	oder	verarbeitet	wird,	oder	einer	Bearbeitung	unterzogen	wird,	können
die	Angaben	in	diesem	Sicherheitsdatenblatt,	soweit	sich	hieraus	nicht	ausdrücklich	etwas	anderes
ergibt,	nicht	auf	das	so	gefertigte	neue	Material	übertragen	werden.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)

* Daten gegenüber der Vorversion geändert


